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1 Allgemeines 
Wir haben lange nach einer Regelung gesucht, welche die Ehrenzeichen und Dienstränge in einer 
Karnevalsgesellschaft wie unserer Narrenzunft beschreiben kann. Fündig wurden wir bei den 
Prinzengarden Köln, Ratingen und Leverkusen. Die Regelungen dieser Traditionsgesellschaften 
haben wir als Grundlage genommen und an unsere Bedürfnisse angepasst. 
Die Dienstränge bei der KG Narrenzunft Kempen 2004 e.V. - insbesondere die ab Fähnrich - lehnen 
sich rangmäßig an die des Militärs in der Zeit von ca. 1910 an. 
Für die Dienstränge 2 - 4 ist jeweils die linke Schulterklappe abgebildet.  
 
 
 

2 Uniformen, Dienstgrade und Rangabzeichen 
Die Dienstgrade sollen Anreiz und Belohnung für erbrachte Leistungen und die Treue zu unserer 
Gesellschaft sein. 
Wer welchen Dienstgrad hat, ist aber letztlich ziemlich egal. Bei allen Aktivitäten der Narrenzunft 
wird kein Unterschied zwischen den Diensträngen gemacht. 
 
 

2.1 Voraussetzungen für Ehrenzeichen und Dienstränge 
Die Dienstränge gelten grundsätzlich für alle ordentlichen, außerordentlichen und Ehrenmitglieder 
unserer Gesellschaft, kommen jedoch nur bei den uniformierten Gardistinnen und Gardisten zur 
Geltung.  
Das Mitgliedsjahr gilt ab Aschermittwoch bis Veilchendienstag. Dass heißt, wer Weihnachten in 
unsere Gesellschaft eintritt, ist ab Aschermittwoch im 2 Mitgliedsjahr. 
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2.2 Voraussetzungen für eine Beförderung 
Die Dienstgrade werden auf Grund der Mitgliedsjahre, eines Vorstandsamtes oder als besondere 
Auszeichnung verliehen. Beförderungen werden durch den Vorstand festgesetzt. 
Für Reservisten gelten die gleichen Bedingungen wie bei aktiven Gardisten, dies gilt auch für 
fördernde Mitglieder in Uniform. 
Die Dienstgrade auf Grund eines Vorstandsamtes müssen nach deren Beendigung zurückgegeben 
werden. Wer fünf Jahre ein Amt ausgeübt hat, behält den verliehenen Dienstgrad. Ehrentitelträger 
behalten ebenfalls ihren erhaltenen Dienstgrad. 
 

2.2.1 Garde (Tanz-Sport-Gruppe) 
Grundsätzliche Voraussetzung für eine Beförderung in der Garde ist die regelmäßige Teilnahme 
an allen Auftritten, Aufzügen und Turnieren. 
Die Beförderungen erfolgen auf Vorschlag des Kommandeurs und Beschluss des Vorstandes. 
Ab einem Offiziersrang (ab Fähnrich) werden Beförderungsurkunden erstellt und vom 
Kommandanten sowie dem Vorsitzenden unterschrieben. 
Der Kommandant nimmt die Beförderungen vor. 

 
2.2.2 Vorstand und Erweiterter Vorstand 

Die Vorstandsmitglieder werden direkt in den Offiziersrang befördert. Sollten sie aus den Reihen 
der Unteroffiziere kommen und dadurch einige Dienstgrade überspringen, haben sie nach dem 
Ausscheiden aus dem Vorstand eine Wartezeit bis zur nächsten Beförderung gemäß der 
Zugehörigkeit zu absolvieren. 
Die entsprechenden Rangabzeichen kommen natürlich erst dann zum Tragen, wenn die 
jeweiligen Vorstandsmitglieder auch Uniformträger sind. 
 

2.2.3 Inaktive- und Fördermitglieder  
Diese Mitglieder tragen grundsätzlich keine Uniform und haben deshalb auch keine Dienstgrade. 
 
 

2.3 Zusammenfassung der Dienstgrad und Rangabzeichen 
 

Nr. Rangabzeichen Dienstgrad Kriterien 

1 
 

Gardist ▪ nach Eintritt, 
▪ evtl. Hospitant (Probezeit) 

2 
 

Gefreiter ▪ nach 1 Jahr Mitgliedschaft 
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Nr. Rangabzeichen Dienstgrad Kriterien 

3 
 

Obergefreiter ▪ nach 2 Jahren Mitgliedschaft 

4 
 

Hauptgefreiter ▪ nach 3 Jahren Mitgliedschaft 

5 
 

Unteroffizier ▪ nach 4 Jahren Mitgliedschaft, 
▪ platziert auf Landesmeisterschaft 

6 
 

Feldwebel ▪ nach 5 Jahren Mitgliedschaft, 

7 
 

Oberfeldwebel ▪ Erweiterter Vorstand 
 (Jugendsprecher, Gruppensprecher) 

8 
 

Hauptfeldwebel ▪ nach 10 Jahren Mitgliedschaft 
▪ Ehrendienstgrad 

9 
 

Fähnrich ▪ nach 11 Jahren Mitgliedschaft 
▪  Sieger Landesmeisterschaft 

10 
 

Oberfähnrich ▪ platziert auf DM und EM 

11 
 

Leutnant 
▪ nach 15 Jahren Mitgliedschaft 
▪ Sieger DM und EM 
▪ Ehrendienstgrad 

12 
 

Oberleutnant ▪ Vorstandsmitglieder 
 (Kassierer, Jugendwart) 

13 
 

Hauptmann 
(Rittmeister) 

▪ nach 20 Jahren Mitgliedschaft 
▪ Ehrendienstgrad 

14 

 

Major ▪ nach 22 Jahren Mitgliedschaft 
▪ Kommandeur (Sportwart) 
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Nr. Rangabzeichen Dienstgrad Kriterien 

15 

 

Oberstleutnant ▪ nach 25 Jahren Mitgliedschaft 
▪ Ehrendienstgrad 

16 

 

Oberst ▪ nach 33 Jahren Mitgliedschaft 
▪ Ehrendienstgrad 

17 

 

Generalmajor 
▪ Geschäftsführender Vorstand 
 (1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, 
 Geschäftsführer) 

18 

 

Generalleutnant ▪ Ehrendienstgrad 

19 

 

General General ist immer nur der Präsident und 
seine Vorgänger im Präsidentenamt 

20 

 

Generaloberst ▪ Ehrendienstgrad 

21 

 

Generalfeldmarschall
Es gibt immer nur einen 
Generalfeldmarschall und der ist immer 
dem Ehrenpräsidenten vorbehalten. 

 
 

3 Ehrenzeichen 
3.1 Rosetten 

Solotänzerinnen dürfen bei allen Auftritten und Aufzügen - auch in der Garde - Rosetten als 
Uniform-Bestandteil tragen. Bei Turnierteilnahmen wird sich natürlich an die jeweilige Uniform- und 
Kostümordnung des Veranstalters gehalten. 
 

 

3.2 Fangschnüre 
Für Offiziere ab Fähnrich 


